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Aufgrund des § 34 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der 
zurzeit gültigen Fassung hat 
sich die Gemeindevertretung 
am 21.06.2011 folgende Ge-
schäftsordnung gegeben: 
 
 

I. Abschnitt: 
Erste Sitzung nach der Neu-
wahl 
 
§ 1 
Erstes Zusammentreten 
(Konstituierung) 
 
(1) Die Gemeindevertretung 
wird zur ersten Sitzung von 
dem bisherigen Bürgermeister 
spätestens am 30. Tag nach 
Beginn der Wahlzeit einberufen 
(§ 34 GO). 
(2) Der bisherige Bürgermeister 
erklärt die Sitzung für eröffnet 
und stellt die Anwesenheit der 
gewählten Mitglieder sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Da-
nach überträgt er dem ältesten 
anwesenden Mitglied der Ge-
meindevertretung die Sitzungs-
leitung. Bis zur Neuwahl des 
Bürgermeisters handhabt das 
älteste Mitglied der Gemeinde-
vertretung die Ordnung und übt 
das Hausrecht im Sitzungsraum 
aus (§ 37 GO). 
(3) Die Gemeindevertretung 
wählt unter der Leitung des 
ältesten Mitgliedes aus ihrer 
Mitte den Bürgermeister und 
unter dessen Leitung die Stell-
vertreter. Dem ältesten Mitglied 
obliegt es, dem Bürgermeister 
zum Ehrenbeamten zu ernen-
nen und die Ernennungsurkun-
de auszuhändigen, ihn zu ver-
eidigen und in sein Amt einzu-
führen. 
(4) Der neu gewählte Bürger-
meister hat seine Stellvertreter 
und alle übrigen Mitglieder der 
Gemeindevertretung auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten durch Hand-
schlag zu verpflichten und in 
ihre Tätigkeit einzuführen sowie 
seine Stellvertreter als Ehren-
beamte zu vereidigen und ihnen 
die Ernennungsurkunde auszu-
händigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Abschnitt 
Bürgermeister und Fraktionen 
 
§ 2 
Bürgermeister 
 
(1) Der Bürgermeister eröffnet, 
leitet und schließt die Sitzung 
der Gemeindevertretung. Er 
hat ihre Würde und ihre Rechte 
zu wahren sowie ihre Arbeit zu 
fördern. In den Sitzungen 
handhabt er die Ordnung und 
übt das Hausrecht im Sitzungs-
raum aus. Er repräsentiert die 
Gemeinde bei öffentlichen 
Anlässen. Der Bürgermeister 
hat diese Aufgaben gerecht 
und unparteiisch wahrzuneh-
men. Ihm obliegt die Verhand-
lungsleitung (§ 37 Gemeinde-
ordnung). 
(2) Der Bürgermeister wird, 
wenn er verhindert ist, durch 
seinen 1. Stellvertreter, ist 
auch dieser verhindert, durch 
seinen 2. Stellvertreter vertre-
ten. 
 
§ 3 
Fraktionen 
 
(1) Die Fraktionen (§ 32 a GO) 
teilen zu Beginn der konstituie-
renden Sitzung dem Leiter der 
Versammlung (§ 1 Abs.2) die 
Namen der Fraktionsmitglieder, 
des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters schriftlich oder 
zu Protokoll mit. Der Fraktions-
vorsitzende gibt die Erklärun-
gen für seine Fraktion ab. 
(2) Änderungen in der Zusam-
mensetzung und Leitung der 
Fraktionen sind dem Bürger-
meister unverzüglich schriftlich 
oder zur Niederschrift anzuzei-
gen. 
 
III. Abschnitt 
Tagesordnung und Teilnahme 
 
§ 4 
Tagesordnung 
 
(1) Der Bürgermeister beruft 
die Sitzung der Gemeindever-
tretung ein. 

(2) Der Bürgermeister setzt die 
Tagesordnung unter Berück-
sichtigung der vorliegenden 
Anträge der Fraktionen, der 
Ausschüsse (evtl. der gebilde-
ten Beiträge) oder eines Drit-
tels der gesetzlichen Mitglieder 
fest, die mit der Einladung 
bekannt zu geben ist. Die 
Tagesordnung muss über die 
anstehenden Beratungspunkte 
hinreichend Aufschluss geben. 
Sie wird in einen „Öffentlichen 
Teil“ und soweit erforderlich in 
einen „Nichtöffentlichen Teil“ 
aufgeteilt. Soweit Tagesord-
nungspunkte nach dieser Ge-
schäftsordnung in dem „Nicht-
öffentlichen Teil“ beraten und 
entschieden werden sollen, 
sind sie in der Tagesordnung 
unter einer pauschalierten 
Bezeichnung aufzuführen. 
Sollen Satzungen, Ordnungen 
und Tarife beraten bzw. be-
schlossen werden, sind diese 
als Entwürfe vollständig oder 
auszugsweise der Einladung 
beizufügen. Verwaltungsvorla-
gen und Anlagen für den 
„Nichtöffentlichen“ Teil einer 
Sitzung sind vor der Einsichts-
nahme durch unbefugte Perso-
nen zu schützen. 
(3)Tagesordnung und Vorlagen 
werden daneben im Ratsinfor-
mationssystem im Internet 
unter www.amt-mittelholstein.de 
zur Verfügung gestellt. 
(4) Der Presse ist von allen 
Einladungen ohne Anlagen 
eine Kopie zu übersenden. Die 
Einladungen sind auf der Inter-
netseite der Gemeinde bzw. 
des Amtes bekannt zu ma-
chen. 
(5) Die Gemeindevertretung 
kann vor der Abwicklung der 
Tagesordnung mit Zustimmung 
einer Mehrheit von 2/3 ihrer 
gesetzlichen Mitglieder die 
Tagesordnung um dringende 
Angelegenheiten erweitern. 
(6) Angelegenheiten von der 
Tagesordnung abzusetzen 
oder die Reihenfolge der Ta-
gesordnungspunkte zu ändern, 
kann durch Mehrheitsbe-
schluss entschieden werden. 
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(7) Die Tagesordnung hat 
grundsätzlich einen Tagesord-
nungspunkt „Anfragen aus der 
Gemeindevertretung“ vorzuse-
hen. Zu diesem Tagesord-
nungspunkt dürfen keine Be-
schlüsse gefasst werden. 
 
§ 5 
Teilnahme 
 
Wer aus wichtigem Grund an 
einer Sitzung nicht teilnehmen 
kann oder einer Sitzung vorzei-
tig verlassen will, hat dies dem 
Bürgermeister unter Angabe 
des Hinderungsgrunds recht-
zeitig vor Beginn der Sitzung 
mitzuteilen. 
 
IV. Abschnitt 
Öffentlichkeit der Sitzungen 
 
§ 6 
Öffentlichkeit der Sitzungen, 
Ausschluss der Öffentlich-
keit 
 
(1) Die Sitzungen der Gemein-
devertretung sind grundsätzlich 
öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter 
den Voraussetzungen des § 35 
GO im Einzelfall auszuschlie-
ßen. Sie ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen, ohne dass es 
hierzu eines besonderen Be-
schlusses der Gemeindevertre-
tung bedarf: 
- Personalangelegenheiten, 

soweit es sich nicht um 
Wahlen handelt 

- Abgabenangelegenheiten 
- Stellungnahme zu Wider-

sprüchen und Klagen 
- Grundstücksangelegenhei-

ten 
- Bauangelegenheiten Dritter 
Zur ausgeschlossenen Öffent-
lichkeit gehören nicht 
1. der Protokollführer 
2. die Gleichstellungsbeauf-

tragte des Amtes  
3. der Amtsvorsteher oder 

Amtsdirektor 
4. die übrigen Vertreter der 

Amtsverwaltung, soweit ih-
re Anwesenheit durch den 
Amtsvorsteher (Amtsdirek-

tor) oder den leitenden 
Verwaltungsbeamten aus 
dienstlichen Gründen an-
geordnet worden ist. 

(3) Die Angelegenheit kann in 
öffentlicher Sitzung behandelt 
werden, wenn die Person, 
deren Interessen geschützt 
werden soll, dies schriftlich 
verlangt oder sein/ihr schriftli-
ches Einverständnis erklärt 
hat. 
 
V. Abschnitt 
Einwohnerfragestunde, Anhö-
rung, Unterrichtung, Anregun-
gen und Beschwerden, Anfra-
gen 
 
§ 7 
Einwohnerfragestunde 
 
(1) In jeder Sitzung der Ge-
meindevertretung findet vor der 
Beratung von Sachthemen eine 
Einwohnerfragestunde statt. In 
der Einwohnerfragestunde 
können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder zu anderen 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft gestellt und 
Vorschläge und Anregungen 
unterbreitet werden. Redebe-
rechtigt sind Einwohner, die 
das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Der Bürgermeister kann 
verlangen, dass hierfür ein 
Nachweis erbracht wird. Die 
Einwohnerfragestunde dauert 
höchstens 30 Minuten. Sie 
kann durch Beschluss der 
Gemeindevertretung um weite-
re 30 Minuten verlängert wer-
den. 
(2) Jeder Einwohner darf nur 
eine Frage und eine Zusatzfra-
ge stellen. Ist die Zeit nicht 
ausgeschöpft, hat jeder Frage-
steller nochmals die Möglich-
keit, weiter Fragen zu stellen. 
Die Fragen, Vorschläge und 
Anregungen sind sachlich und 
möglichst kurz vorzutragen und 
müssen eine kurze Beantwor-
tung ermöglichen. Sie dürfen 
sich nur auf einen Gegenstand 
von allgemeinem Interesse 
beziehen. Nicht zulässig sind 
Anregungen und Vorschläge zu 

Angelegenheiten, die Tages-
ordnungspunkte der Sitzung 
betreffen, bei deren Behand-
lung und Entscheidung der 
Fragesteller nach § 22 GO 
ausgeschlossen werden müss-
te, wenn er Mitglied der Ge-
meindevertretung wäre. Zu 
Tagesordnungspunkten, die in 
nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt werden sollen oder 
müssen, sind Fragen unzuläs-
sig. Für das Vorbringen einer 
Frage stehen maximal 3 Minu-
ten zur Verfügung. 
(3) Die Fragen, Vorschläge und 
Anregungen sollen mündlich 
vorgetragen werden. Sie wer-
den mündlich beantwortet. 
Kann eine Frage nicht sofort 
beantwortet werden, erfolgt die 
Beantwortung schriftlich oder in 
der nächsten Einwohnerfrage-
stunde. Eine Aussprache über 
die Antworten findet nicht statt. 
(4) Die Fragen sind grundsätz-
lich an den Bürgermeister zu 
richten und werden von ihm 
beantwortet. Werden die Fra-
gen gezielt an andere Mitglie-
der der Gemeindevertretung 
gerichtet, so sind diese auch 
berechtigt zu antworten. Die 
Antworten können durch ande-
re Mitglieder, insbesondere von 
den Vorsitzenden der fachlich 
zuständigen Ausschüsse er-
gänzt werden. Dem Bürger-
meister steht in jedem Falle 
das Schlusswort der einzelnen 
Antworten zu. 
(5) Dem Bürgermeister obliegt 
die Handhabung der Einwoh-
nerfragestunde. Er kann einem 
Fragesteller das Wort entzie-
hen oder eine gestellte Frage 
zurückweisen, wenn die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 
nicht erfüllt sind. Im Zweifel 
entscheidet die Gemeindever-
tretung. 
(6) Auf Antrag eines Mitglieds 
der Gemeindevertretung kann 
die Gemeindevertretung die 
Einwohnerfragestunde durch 
Beschluss beenden. 
 
 
 

§ 8 
Unterrichtung der Gemein-
devertretung 
 
(1) Die Gemeindevertretung ist 
vom Bürgermeister rechtzeitig 
und umfassend über alle wich-
tigen Angelegenheiten der 
Gemeinde, über die Arbeit der 
Ausschüsse und über Anord-
nungen der Aufsichtsbehörde 
zu unterrichten. 
(2) Die Unterrichtung nach 
Absatz 1 ist im Laufe der Sit-
zung unter dem Tagesord-
nungspunkt „Mitteilungen des 
Bürgermeisters“ vorzunehmen. 
(3) Die Unterrichtung über die 
Arbeit der Ausschüsse kann 
auch von dem Vorsitzenden 
des zuständigen Ausschusses 
vorgenommen werden, wobei 
darauf Rücksicht zu nehmen 
ist, ob die Angelegenheit in 
einem öffentlichen oder nichtöf-
fentlichen Teil der Sitzung des 
Ausschusses beraten worden 
ist. 
(4) Soweit durch die Unterrich-
tung Angelegenheiten berührt 
werden, die nach § 6 dieser 
Geschäftsordnung in nichtöf-
fentlicher Sitzung behandelt 
werden müssten, ist die Unter-
richtung in einem nichtöffentli-
chen Teil einer Gemeindever-
tretersitzung vorzunehmen. 
 
§ 9 
Anhörung 
 
(1) Sachkundigen sowie Ein-
wohner, die von Beratungsge-
genständen der Gemeindever-
tretung betroffen sind, können 
in öffentlichen und nichtöffentli-
chen Sitzungen der Gemeinde-
vertretung angehört werden. 
Die Anhörung findet nur statt, 
wenn die Gemeindevertretung 
dies im Einzelfall beschließt. In 
der Anhörung können die Ein-
wohner sowie Sachkundige 
ihre Auffassung zu dem Bera-
tungsgegenstand darlegen. 
(2) Die Handhabung der Anhö-
rung obliegt dem Bürgermeis-
ter. Alle Mitglieder der Ge-
meindevertretung können 
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Fragen an die Einwohner sowie 
die Sachkundigen richten. 
Erfolgt die sich an die Anhö-
rung anschließende Beratung 
und Beschlussfassung in nicht 
öffentlicher Sitzung, so haben 
die Einwohner sowie die Sach-
kundigen zuvor den Sitzungs-
raum verlassen. 
(3) Auf Antrag eines Mitglieds 
der Gemeindevertretung kann 
die Gemeindevertretung be-
schließen, die Anhörung zu 
beenden. 
 
§ 10 
Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Die Unterrichtung der Ein-
wohner nach § 16 a der Ge-
meindeordnung kann auch im 
Rahmen einer Einwohnerver-
sammlung erfolgen. 
(2) Die Unterrichtung erfolgt 
grundsätzlich durch den Bür-
germeister. Soweit ein Aus-
schuss die abschließende 
Entscheidung getroffen hat, 
kann die Unterrichtung auch 
durch den Vorsitzenden der 
zuständigen Ausschüsse erfol-
gen. 
(3) Die in § 47 f GO vorgese-
hene Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen findet je 
nach Einzelfall in besonderer 
Weise statt, evtl. in einer Ju-
gendeinwohnerversammlung, 
diese kann mit einer Einwoh-
nerversammlung verbunden 
werden. 
 
§ 11 
Anregungen und Beschwer-
den 
 
Einwohner haben das Recht, 
sich schriftlich oder zur Nieder-
schrift mit Anregungen und 
Beschwerden an die Gemein-
devertretung zu wenden, die 
sich dann auf der nächsten 
Sitzung hiermit zu befassen 
hat. Antragsteller sind über die 
Stellungsnahme der Gemein-
devertretung möglichst inner-
halb von 2 Monaten zu unter-
richten. Ansonsten ist ein 
Zwischenbescheid zu erteilen. 

VI. Abschnitt 
Beratung und Beschlussfas-
sung 
 
§ 12 
Anträge 
 
(1) Anträge der Gemeindever-
tretung, der Fraktionen und der 
Ausschüsse sind bei dem 
Bürgermeister einzureichen 
und von diesem auf die Tages-
ordnung der auf den Eingang 
des Antrages folgenden Ge-
meindevertretersitzung zu 
setzen. Dies gilt nur dann, 
wenn sie so rechtzeitig  einge-
gangen sind, dass die Ladung 
noch nicht erfolgt ist. Wer nach 
§ 32 in Verbindung mit § 22 der 
Gemeindeordnung von der 
Mitwirkung ausgeschlossen ist, 
hat auch kein Antragsrecht. 
(2) Anträge, die Ausgaben 
verursachen oder vorgesehene 
Einnahmen mindern, müssen 
zugleich einen Deckungsvor-
schlag enthalten. 
(3) Auf Antrag eines Drittels 
ihrer Mitglieder oder einer 
Fraktion kann die Gemeind-
vertretung einen Beschluss 
aufheben oder einen nicht 
angenommenen Antrag wieder 
aufgreifen. Die Gemeindever-
tretung darf sich frühestens in 
der nächsten Sitzung mit die-
sem Antrag befassen. Ist ein 
solcher Antrag bereits einmal 
abgelehnt worden, so darf er 
während der auf die Ablehnung 
folgenden 6 Monate nicht 
wiederholt werden, es sei 
denn, dass sich nach Auffas-
sung der Gemeindevertretung 
wesentlich neue Gesichtspunk-
te ergeben haben oder die 
Aufhebung bzw. das Widerauf-
greifen von dem Bürgermeister 
vorgeschlagen wird. 
(4) Als zulässig festgestellte 
Einwohneranträge nach § 16 f 
der Gemeindeordnung sind in 
der nächstmöglichen Sitzung 
der Gemeindevertretung auf 
die Tagesordnung zu setzen. 
Die Vertretungspersonen nach 
§ 16 f Abs. 2 GO sind unter 

Hinweis auf ihr Anhörungsrecht 
zu dieser Sitzung zu laden. 
 
§ 13 
Sitzungsablauf 
 
Die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung sind grundsätzlich in 
folgender Reihenfolge durchzu-
führen: 
1. Eröffnung der Sitzung durch 

den Vorsitzenden, Feststel-
lung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung, der Anwe-
senheit und der Beschluss-
fähigkeit 

2. Änderungsanträge zur Ta-
gesordnung (§ 4 Abs. 5) 

3. Beschlussfassung über 
eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 

4. Mitteilungen des Bürger-
meisters 

5. Einwohnerfragestunde (§ 7) 
6. Abwicklung der übrigen 

Tagessordnungspunkte 
7. Anfragen aus der Gemein-

devertretung 
8. Schließen der Sitzung 
 
§ 14 
Unterbrechung und Verta-
gung 
 
(1) Der Bürgermeister kann die 
Sitzung unterbrechen. Auf 
Antrag von einem Drittel der 
anwesenden Mitglieder oder 
einer Fraktion muss er unter-
brechen. Die Unterbrechung 
soll nicht länger als 15 Minuten 
dauern. 
(2) Die Gemeindevertretung 
kann 
- die Beratung oder Entschei-

dung über Tagesordnungs-
punkte einem Ausschuss 
übertragen, 

- die Beratung oder Entschei-
dung über einzelne Punkte 
der Tagesordnung vertagen 
oder 

- die Beratung über Tages-
ordnungspunkte durch eine 
Entscheidung abschließen. 

(3) Anträge auf Vertagung oder 
Schluss der Beratung müssen 
mindestens von zwei weiteren 

Gemeindevertretern unterstützt 
werden. Über diese Anträge 
kann erst abgestimmt werden, 
wenn jeder Fraktion und den 
nicht einer Fraktion angehö-
renden Gemeindevertreter 
Gelegenheit gegeben worden 
ist, sich zur Sache zu äußern. 
Jeder Gemeindevertreter kann 
zu den Anträgen Stellung neh-
men. Die Redezeit beträgt 
höchstens 3 Minuten. Alsdann 
ist über entsprechende Anträge 
sofort abzustimmen. Der 
Schlussantrag geht bei der 
Abstimmung dem Verweisung-, 
dieser dem Vertagungsantrag 
vor. Wird einem Antrag statt-
gegeben, ist damit die Bera-
tung abgeschlossen; über die 
beratende Angelegenheit ist 
sodann zu beschließen. 
(4) Jeder Antragsteller kann bei 
demselben Punkt der Tages-
ordnung nur einen Verweisung, 
einen Vertagungs- und 
Schlussantrag stellen. 
 
§ 15 
Worterteilung 
 
(1) Gemeindevertreter, Verwal-
tungsvertreter und Sachver-
ständige, die zur Sache spre-
chen wollen, haben sich bei 
dem Bürgermeister durch 
Handzeichen zu Wort zu mel-
den. Dies gilt auch für die 
Gleichstellungsbeauftragte, 
soweit es sich um eine Ange-
legenheit ihres Aufgabengebie-
tes handelt. Der Amtsvorsteher 
(dem Amtsdirektor) und dem 
Leitenden Verwaltungsbeam-
ten ist auf Wunsch das Wort zu 
erteilen. Für den Amtsvorste-
her (Amtsdirektor) gilt dies nur 
soweit er in dieser Funktion an 
der Sitzung teilnimmt. 
(2) Das Wort zur Geschäfts-
ordnung ist jederzeit zu erteilen 
und darf sich nur auf den in der 
Beratung befindlichen Tages-
ordnungspunkt beziehen. Es 
darf dadurch kein Sprecher 
unterbrochen werden. Der 
Bürgermeister darf in Wahr-
nehmung seiner Befugnisse 
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eine solche Unterbrechung 
vornehmen. 
(3) Das Wort zur persönlichen 
Bemerkung ist erst nach 
Schluss der Beratung zu ertei-
len. Persönliche Bemerkungen 
dürfen nur eigene Ausführun-
gen korrigieren und persönli-
che Angriffe, die während der 
Beratung gegen den Sprecher 
erfolgt sind, abwehren. 
(4) Die Redezeit beträgt jeweils 
höchstens 5 Minuten. 
 
§ 16 
Einzelberatung 
 
(1) Nach Aufruf des Tagesord-
nungspunktes durch den Bür-
germeister erteilt dieser dem 
Vorsitzenden des zuständigen 
Fachausschusses das Wort für 
den Sachvortrag und die Be-
schlussempfehlung des Aus-
schusses, soweit diese Ange-
legenheit in dem Fachaus-
schuss beraten worden ist, 
ansonsten hält der Bürgermeis-
ter den Sachvortrag. Bei An-
trägen wird dem Antragsteller 
das Wort erteilt. Ist der Antrag 
durch eine Fraktion gestellt 
worden, erhält der Fraktions-
vorsitzende/-sprecher das 
Wort. Besteht eine Vorlage aus 
mehreren Teilen (z. B. Haus-
haltsplan, Satzungen usw.), so 
kann über jeden Teil der Vorla-
ge einzeln beraten und be-
schlossen werden. 
(2) Alle Angelegenheiten sollen 
in der Regel zunächst in den 
zuständigen Ausschüssen 
behandelt werden, bevor die 
Gemeindevertretung über sie 
berät und beschließt. Das gilt 
vor allem für Angelegenheiten 
mit größeren finanziellen Aus-
wirkungen. 
(3) Von der Beratung im Aus-
schuss kann abgesehen wer-
den, wenn sie nach den Um-
ständen des Einzelfalles nicht 
geboten ist, insbesondere 
wenn 
- eine sofortige Entscheidung 

im öffentlichen Interesse des 
Betroffenen geboten er-
scheint, 

- durch die Beteiligung des 
Ausschusses und die Ver-
schiebung auf die nächste 
Sitzung eine gesetzliche 
oder gebotene Frist in Frage 
gestellt werden würde oder 

- im Ausschuss gleiche oder 
ähnliche Fällte bereits mehr-
fach beraten worden sind 
und der Sachverhalt keine 
Schlüsse darauf zulässt, 
dass in dem zur Beratung 
anstehenden Fall anders zu 
entscheiden sein wird. 

 
§ 17 
Ablauf der Abstimmung 
 
(1) Über jeden Antrag wird 
offen durch Handzeichen ab-
gestimmt. Auf Verlagen ist vor 
der Abstimmung der Antrag zu 
verlesen. Der Bürgermeister 
stellt die Anzahl der Mitglieder 
fest, die  
- dem Antrag zustimmen, 
- den Antrag ablehnen oder 
- sich der Stimme enthalten. 
Wird das Abstimmungsergeb-
nis angezweifelt, so muss die 
Abstimmung vor Behandlung 
des nächsten Tagesordnungs-
punktes wiederholt werden. 
(2) Namentlich ist abzustim-
men, wenn eine Fraktion oder 
mindestens ein Drittel der 
anwesenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung es vor 
Beginn der Abstimmung bean-
tragt. Die namentliche Abstim-
mung erfolgt, indem der Bür-
germeister die Mitglieder in 
alphabetischer Reihenfolge 
nacheinander entsprechend 
Abs. 1 Satz 3 befragt. 
(3) Wird bei einer aus mehre-
ren Teilen bestehenden Vorla-
ge über Teile selbständig bera-
ten, so soll zunächst über die 
Teile selbständig abgestimmt 
werden (Einzelabstimmung). 
Werden einzelne Teile abge-
lehnt oder verändert ange-
nommen, so ist abschließend 
über die Vorlage insgesamt in 
der Fassung abzustimmen, die 
sich durch die Einzelabstim-
mung erlangt hat (Schlussab-
stimmung) 

(4) Bei Erweiterungs- oder 
Abänderungsanträgen ist zu-
nächst über den ursprüngli-
chen Antrag unter Berücksich-
tigung der Erweiterungs- oder 
Änderungsanträge zu ent-
scheiden. Liegen mehrere 
solcher Anträge vor, so ist 
zunächst über denjenigen 
Beschluss zu fassen, der am 
weitesten von dem ursprüngli-
chen Antrag abweicht. Über die 
Reihenfolge entscheidet der 
Vorsitzende. Bei Finanzvorla-
gen hat derjenige Antrag den 
Vorrang, der mehr Ausgaben 
oder weniger Einnahmen ver-
ursacht. Ist ein Antrag durch 
Beschluss angenommen wor-
den, braucht über Alternativan-
träge zur gleichen Sache nicht 
nochmals entschieden werden. 
(5) Wird während der Abstim-
mung über einen Sachantrag 
ein Antrag zur Geschäftsord-
nung gestellt, so ist zunächst 
über den Antrag zur Ge-
schäftsordnung zu entschei-
den. Liegen mehrere Anträge 
zur Geschäftsordnung vor, so 
ist zunächst über den Antrag 
abzustimmen, der der Weiter-
behandlung der Sache am 
stärksten widerspricht. 
 
§ 18 
Wahlen 
 
(1) Zur Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen per 
Stimmzettel wird aus der Mitte 
der Vertretung ein Wahlaus-
schuss gebildet. Dieser besteht 
aus mindestens 3 Personen, 
wobei möglichst alle in der 
Gemeindevertretung vorhan-
dene Fraktionen berücksichtigt 
werden sollen. In dem Wahl-
ausschuss dürfen vorgeschla-
gene Personen nicht tätig sein. 
(2) Für die Stimmzettel und 
Lose sind äußerlich gleiche 
Zettel zu verwenden. Diese 
sind nach der Stimmabgabe zu 
falten. Die Stimmzettel sind 
geheim zu kennzeichnen. 
(3) Die Stimmzettel sind so 
vorzubereiten, dass der zu 
wählende Bewerber ange-

kreuzt werden kann. Für die 
Stimmabgabe ist einheitlich ein 
hierfür zur Verfügung gestelltes 
Schreibgerät und eine Wahlka-
bine mit Wahlurne zu verwen-
den. Bei weiterer Beschriftung 
oder Gestaltung des Stimmzet-
tels ist die Stimme ungültig. 
Eine fehlende Kennzeichnung 
gilt bei Wahlen nach § 39 Abs. 
1 der Gemeindeordnung als 
Enthaltung. 
(4) Der Bürgermeister gibt das 
Ergebnis der Wahl bekannt. 
 
VII. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 
 
§ 19 
Ruf zur Sache, Ordnungsruf, 
Wortentzug und Sitzungs-
ausschluss 
 
(1) Der Bürgermeister kann 
Redner, die vom Verhand-
lungsgegenstand abweichen, 
zur Sache rufen. 
(2) Gemeindevertreter, die 
nach § 42 GO unter Nennung 
des Namens zur Ordnung 
gerufen werden, können bin-
nen 1 Woche einen schriftlich 
zu begründenden Einspruch 
erheben. Der Einspruch ist auf 
die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung zu setzen. Es ist 
dann über diesen Einspruch 
durch Mehrheitsbeschluss zu 
entscheiden. 
(3) Der Sitzungsausschuss 
regelt sich nach § 42 GO. 
Gegen den Sitzungsaus-
schluss kann ein schriftlich zu 
begründender Einspruch bin-
nen einer Woche erhoben 
werden. Im Übrigen gilt Abs. 2. 
 
VIII. Abschnitt 
Sitzungsniederschrift 
 
§ 20 
Inhalt der Sitzungsnieder-
schrift (Protokoll) 
 
(1) Die Sitzungsniederschrift 
wird als Beschlussprotokoll 
geführt und muss enthalten: 
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a) Ort, Tag, Beginn und Ende 
sowie Unterbrechung der 
Sitzung, 

b) Namen der anwesenden und 
fehlenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung, 

c) Name der anwesenden 
Verwaltungsmitarbeiter, der 
geladenen Sachverständi-
gen und geladene Gäste, 

d) Feststellung der Ordnungs-
mäßigkeit der Einladung, 

e) Feststellung der Beschluss-
fähigkeit, 

f) die Tagesordnung, 
g) den Wortlaut der Anträge 

und Beschlüsse sowie das 
Ergebnis der Abstimmun-
gen, 

h) den wesentlichen Inhalt der 
bedeutungsvollen Erklärun-
gen, Anfragen, Bemerkun-
gen und Stellungnahmen, 

i) Ausschluss und Wiederher-
stellung der Öffentlichkeit. 

(2) Im Zweifel entscheidet die 
Gemeindevertretung, ob Äuße-
rungen nach Abs. 1 Buchstabe 
h) in die Niederschrift aufzu-
nehmen sind. 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist 
den Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung in Kopie möglichst 
innerhalb von zwei Wochen 
zuzuleiten. Bei der Übersen-
dung ist darauf hinzuweisen, 
dass Einwendungen gegen die 
Niederschrift schriftlich so 
rechtzeitig einzureichen sind, 
dass sie auf der nächsten 
Sitzung der Gemeindevertre-
tung behandelt werden können. 
(4) Die Einsichtnahme in die 
Niederschriften über den öf-
fentlichen Teil der Sitzungen ist 
den Einwohnern zu gestatten. 
 
IX. Abschnitt 
Ausschüsse 
 
§ 21 
Ausschüsse 
 
(1) Diese Geschäftsordnung 
gilt mit folgenden Abweichun-
gen auch für die Ausschüsse: 
a) Die Ausschüsse werden von 

den jeweiligen Vorsitzenden 

nach Absprache mit dem 
Bürgermeister einberufen. 

b) Soweit auch stellv. Aus-
schussmitglieder gewählt 
worden sind, sorgt das ver-
hinderte Ausschussmitglied 
für seine Vertretung. 

c) Bei Verhinderung des Vor-
sitzenden und stellv. Vorsit-
zenden wird die Ausschuss-
sitzung durch das älteste 
Ausschussmitglied geleitet - 
§ 46 Abs. 5 letzter Satz GO. 

d) Anträge sollen über den 
Bürgermeister bei dem Aus-
schussvorsitzenden einge-
reicht und von diesem auf 
die Tagesordnung der 
nächsten Ausschusssitzung 
gesetzt werden. 

e) Werden Anträge von der 
Gemeindevertretung oder 
dem Bürgermeister an meh-
rere Ausschüsse verwiesen, 
so ist ein Ausschuss feder-
führend zu bestimmen. 

f) Einwohnerfragestunden 
werden in den Ausschüssen 
zu Beginn der Sitzung 
durchgeführt, soweit die Sit-
zung des Ausschusses nach 
der Hauptsatzung öffentlich 
ist. 

g) Die Einladungen zu Aus-
schusssitzungen sind auch 
den Gemeindevertretern zu 
übermitteln. 

(2) § 6 dieser Geschäftsord-
nung gilt nicht für Ausschüsse, 
die nach der Hauptsatzung 
nichtöffentlich tagen. 
 
X Abschnitt 
Mitteilungspflichten 
 
§ 22 
Offenlegung des Berufes 
 
(1) Sofern dies für die Aus-
übung des Mandats von Be-
deutung sein kann, haben die 
Mitglieder der Gemeindevertre-
tung und der Ausschüsse dem 
Bürgermeister ihren Beruf 
sowie andere vergütete oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten 
mitzuteilen. Der Mitteilungs-
pflicht unterliegen  unselbstän-
dige Tätigkeiten, selbständige 

Gewerbeausübungen sowie 
freie Berufe. Bei mehreren 
beruflichen Tätigkeiten ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit 
anzugeben. Vergütete 
 oder unvergütete ehrenamtli-
che Tätigkeiten sind insbeson-
dere Tätigkeiten als Mitglied 
eines Organs einer Gebiets-
körperschaft, eines Vereins-
vorstandes, Aufsichtsrates, 
Verwaltungsrates oder ähnli-
chen Organs einer Gesell-
schaft, Genossenschaft, eines 
in einer anderen Rechtsform 
betriebenen Unternehmens 
oder einer Körperschaft, Stif-
tung und Anstalt des öffentli-
chen Rechts. Die Anzeige ist 
dem Bürgermeister innerhalb 
eines Monats nach der  konsti-
tuierenden Sitzung der Ge-
meindevertretung zuzuleiten. 
Im Laufe der Legislaturperiode 
eintretende Veränderungen 
sind unverzüglich anzuzeigen. 
Die Mitteilungspflicht entfällt, 
wenn die Tätigkeit durch Be-
schluss oder Wahl der Ge-
meindevertretung hervorgeru-
fen worden ist. 
(2) Ob der Beruf oder die ver-
gütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeit für die Ausübung des 
Mandats  von Bedeutung sein 
kann, entscheidet der Gemein-
devertreter in eigener Verant-
wortung nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 
(3) Für nachrückende Gemein-
devertreterinnen und Gemein-
devertreter oder für in Ersatz-
wahlen gewählte bürgerliche 
Ausschussmitglieder gilt Ab-
satz 1 mit der Maßgabe, dass 
die Angaben innerhalb eines 
Monats nach Annahme des 
Mandats mitzuteilen sind. 
(4) Der Bürgermeister veröf-
fentlicht die Angaben zu Be-
ginn der Wahlzeit in der in der 
Hauptsatzung vorgesehenen 
Form für öffentliche Bekannt-
machungen. Gleiches gilt für 
Veränderungen während der 
Wahlzeit. 
 
 
 

§ 23 
Ausschließungsgründe 
 
Die Mitglieder der Gemeinde-
vertretung und der Ausschüsse 
teilen dem Bürgermeister das 
Vorliegen von Ausschlie-
ßungsgründen nach § 22 GO 
vor Beginn der Sitzung der 
Gemeindevertretung, in der 
Tagesordnungspunkte anste-
hen, bei der diese Ausschlie-
ßungsgründe zutreffen, mit. Im 
Streitfall, ob diese Gründe 
vorliegen, entscheidet die 
Gemeindevertretung hierüber 
abschließend. Der Gemeinde-
vertreter, der diese Mitteilung 
vollzogen hat, hat während der 
Beratung und Entscheidung 
darüber, ob Ausschließungs-
gründe vorliegen, den Sit-
zungsraum zu verlassen. Dies 
gilt auch für die stellv. Aus-
schussmitglieder. 
 
XI. Abschnitt 
Datenschutz 
 
§ 24 
Grundsatz 
 
(1) Die Mitglieder der Gemein-
devertretung und der Aus-
schüsse, die im Rahmen der 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit Zugang zu vertrauli-
chen Unterlagen, die perso-
nenbezogene Daten enthalten, 
haben bzw. von ihnen Kenntnis 
erlangen, dürfen solche Daten 
nur zu dem jeweiligen der 
rechtmäßigen Aufgabenerfül-
lung dienenden Zweck verar-
beiten oder offenbaren.  
(2) Personenbezogene Daten 
sind Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer natürlichen 
Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die alleine oder in Kom-
bination mit anderen Daten 
eine Zuordnung zu einer be-
stimmbaren natürlichen Person 
ermöglichen. 
(3) Vertrauliche Unterlagen 
sind alle Schriftstücke, automa-
tisierte Dateien und sonstige 
Datenträger, die als solche 
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gekennzeichnet sind oder 
personbezogene Daten enthal-
ten. Hierzu zählen auch mit 
vertraulichen Unterlagen in 
Zusammenhang stehende 
handschriftliche oder andere 
Notizen. 
 
§ 25 
Datenverarbeitung 
 
(1) Die Mitglieder der Gemein-
devertretung und der Aus-
schüsse sind verpflichtet, 
vertrauliche Unterlagen so 
aufzubewahren, dass sie stän-
dig vor Kenntnisnahme durch 
Zugriff Dritter (z. B. Familien-
angehörige, Besucher, Partei-
freunde, Nachbarn etc.) gesi-
chert sind. Dieses  gilt auch für 
den Transport der Unterlagen. 
In begründeten Einzelfällen ist 
dem Bürgermeister auf Verlan-
gen Auskunft über die getroffe-
nen Datensicherheitsmaßnah-
men zu geben. 
(2) Eine Weitergabe von ver-
traulichen Unterlagen oder 
Mitteilung über den Inhalt an 
Dritte, ausgenommen im erfor-
derlichen Umfang im Verhinde-
rungsfall an die Stellvertreten-
den, ist nicht zulässig. Dieses 
gilt auch gegenüber den Mit-
gliedern der eigenen Partei 
bzw. Fraktion, die nicht auf-
grund ihrer Mitgliedschaft in 
der Gemeindevertretung oder 
dem jeweiligen zuständigen 
Ausschuss Zugang zu den 
vertraulichen Unterlagen erhal-
ten. 
(3) Die Mitglieder der Gemein-
devertretung und der Aus-
schüsse sind bei einem Aus-
kunftsersuchen eines Betroffe-
nen nach dem Landesdaten-
schutzgesetz verpflichtet, dem 
Bürgermeister auf Anfrage 
schriftlich Auskunft über die bei 
ihnen aufgrund ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit zu einer be-
stimmten Person gespeicherter 
Daten zu erteilen. 
(4) Vertrauliche Unterlagen 
sind unverzüglich und dauer-
haft zu vernichten bzw. zu 
löschen,  wenn diese für die 

Aufgabenerfüllung nicht mehr 
benötigt werden. Bei vertrauli-
chen Beschlussunterlagen 
einschließlich aller damit in 
Zusammenhang stehenden 
Unterlagen ist dieses regelmä-
ßig anzunehmen, wenn gegen 
die Niederschrift über die Sit-
zung, in der der jeweilige Ta-
gesordnungspunkt abschlie-
ßend behandelt wurde, kein 
Einspruch erhoben wurde bzw. 
über diesen nach § 15 (8) 
entschieden wurde. 
(5) Alle weiteren vertraulichen 
Unterlagen sind spätestens 5 
Jahre nach Abschluss der 
Beratungen, bei einem Aus-
scheiden aus der Gemeinde-
vertretung oder einem Aus-
schuss sofort, dauerhaft zu 
vernichten bzw. zu löschen. 
(6) Die Unterlagen können 
auch der Verwaltung zur Ver-
nichtung bzw. Löschung über-
geben werden.  
(7) Die ausgeschiedenen Mit-
glieder haben die Vernichtung 
bzw. die Löschung aller ver-
traulichen Unterlagen sicher-
zustellen. Soweit die vertrauli-
chen Unterlagen zur Vernich-
tung an die Verwaltung über-
geben wurden, ist schriftlich zu 
bestätigen, dass sämtliche 
Unterlagen vollständig abge-
geben wurden.  
 
XII. Abschnitt 
Schlussvorschriften 
 
§ 26  
Abweichungen von der Ge-
schäftsordnung 
 
Die Gemeindevertretung kann 
im Einzelfall Abweichungen 
von dieser Geschäftsordnung 
mit der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder beschließen, 
sofern die Gemeindeordnung 
nicht qualifizierte Mehrheiten 
vorschreibt. 
 
§ 27 
Auslegung der Geschäfts-
ordnung im Einzelfall 
 
Während einer Sitzung der 

Gemeindevertretung auftreten-
de Zweifel über die Auslegung 
dieser Geschäftsordnung ent-
scheidet die Gemeindevertre-
tung mit der Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder. 
 
§ 28 
Gleichstellungsklausel 
 
Soweit personenbezogene 
Bezeichnungen im Maskulinum 
stehen, wird diese Form verall-
gemeinernd verwendet und 
bezieht sich auf beide Ge-
schlechter. Die Amts- und 
Funktionsbezeichnungen die-
ser Geschäftsordnung werden 
wie folgt in weiblicher oder 
männlicher Form geführt. 
 
Amtsbezeichnung: 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 
Amtsvorsteherin/Amtsvorsteher 
Amtsdirektorin/Amtsdirektor 
Leitende Verwaltungsbeamtin/ 
Leitender Verwaltungsbeamter 
 
Funktionsbezeichnung: 

Vorsitzende/Vorsitzender 
Stellvertreterin/Stellvertreter 
Protokollführerin/Protokollfüh-
rer 
Einwohnerin/Einwohner 
Antragstellerin/Antragsteller 
Sprecherin/Sprecher 
Bewerberin/Bewerber 
 
§ 29 
Geltungsdauer 
 
Diese Geschäftsordnung tritt 
am 01. Juli 2011 in Kraft. Sie 
gilt auf unbestimmte Zeit. 
 
Gleichzeitig tritt die Geschäfts-
ordnung vom 05. März 1991 
außer Kraft. 
 
 
Arpsdorf, 29.06.2011 
 
Gemeinde Arpsdorf 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Thomsen  


